
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2021/6/24 2Ob54/21m
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 Veröffentlicht am 24.06.2021

Norm

ABGB §677 Abs1 idF ErbRÄG 2015

Rechtssatz

Die Höhe des P7egevermächtnisses ist einerseits durch das Ausmaß der objektiv erforderlichen P7ege (konkrete

P7egebedürftigkeit des Erblassers) und andererseits durch das Ausmaß der tatsächlich von der nahe stehenden

Person erbrachten Pflegeleistungen begrenzt.

Entscheidungstexte

2 Ob 54/21m
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